
Abnahme der Vermögensauskunft (bitte Hinweise in der Anlage 2 des Formulars beachten)

  nach den §§ 802c, 802f ZPO (ohne vorherigen Pfändungsversuch)

   nach den §§ 802c, 807 ZPO (nach vorherigem Pfändungsversuch)  

Sofern der Schuldner wiederholt nicht anzutreffen ist,  

  bitte ich um Rücksendung der Vollstreckungsunterlagen. 

  beantrage ich, das Verfahren zur Abnahme der Vermögensauskunft nach den §§ 802c, 802f ZPO einzuleiten.

   erneute Vermögensauskunft nach § 802d ZPO (wenn der Schuldner bereits innerhalb der letzten zwei Jahre die 

Vermögensauskunft abgegeben hat) 

Die Vermögensverhältnisse des Schuldners haben sich wesentlich geändert, weil 

 

 

 

Zur Glaubhaftmachung füge ich bei: 

 

 

weitere Angaben im Zusammenhang mit der Vermögensauskunft

    

   Erlass des Haftbefehls nach § 802g ZPO 

Bleibt der Schuldner dem Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft unentschuldigt fern oder weigert er sich ohne 

Grund, die Vermögensauskunft zu erteilen, beantrage ich den Erlass eines Haftbefehls nach § 802g Absatz 1 ZPO.  

Die Gerichtsvollzieherin/den Gerichtsvollzieher bitte ich, den Antrag an das zuständige Amtsgericht weiterzuleiten 

und dieses zu ersuchen, nach Erlass des Haftbefehls diesen an 

  den Gläubiger     den Gläubigervertreter zu übersenden.  

   die zuständige Gerichtsvollzieherin/den zuständigen Gerichtsvollzieher weiterzuleiten. Gegenüber der Gerichts-

vollzieherin/dem Gerichtsvollzieher stelle ich den Antrag auf Verhaftung des Schuldners.

   Vorpfändung (§ 845 ZPO)

  Anfertigung der Benachrichtigung über die Vorpfändung und Zustellung sowie unverzügliche Mitteilung über die 

Vorpfändung

    für pfändbare Forderungen, die der Gerichtsvollzieherin/dem Gerichtsvollzieher bekannt sind oder bekannt  

werden 

   für die folgenden Forderungen: 

  

 

 

   Verhaftung des Schuldners (§ 802g Absatz 2 ZPO) 

Haftbefehl des Amtsgerichts  Datum  Geschäftszeichen 
 

  

  Pfändung körperlicher Sachen

  Pfändung von Forderungen aus Wechseln und anderen Papieren, die durch Indossament übertragen werden können

  Taschenpfändung/Kassenpfändung

   Pfändung soll nach Abnahme der Vermögensauskunft durchgeführt werden, soweit sich aus dem Vermögensver-

zeichnis pfändbare Gegenstände ergeben.
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